
Burgerliche Verfassung. 171

lich durch Writs geschieht. Er kann seine Si
tzungen verschieben und prorogiren so oft und so
lange er will und es aufheben wenn er will.
Ein Parlement darf nicht langer als 7 Jahr
dauren, und nach Verlauf derselben mussen
neue Mitglieder des Unterhauses gewahlt wer
den. Wenn ein neues Parlement zusammen
gerufen oder wenn das sitzende prorogirt ge
wesen ist, so erofnet der Konig die Sitzungen
mit Feyerlichkeit und einer Rede vom Throne
im Oberhause. Bey den Berathschlagungen
ist der Konig nie gegenwartig, sondern er un
terhandelt mit dem Parlement durch schriftliche
Messagen, und die Vortrage seiner Minister
und es antwortet ihm oder tragt ihm vor durch
Adressen, die es ihm durch Deputationen uber—
reicht. Im Oberhause prasidirt der Lord Kan
ler, oder ein von dem Konig ernannter Spre
cher; im Unterhause der Sprecher den das
Haus wahlt, und der Konig bestatigt. Alle
Mitglieder mussen die Eyde of Supremacy. Al-
lesi nee, den Test/ und Pratendenten / Eyd schwo
ren. Die Mitglieder des Unterhauses sind an
keine Vorschrift ihrer Constituenten gebunden,
sondern verfahren nach ihren Einsichten Die
schottischen erhalten Diaten, die englischen
nicht. Jedes Mitglied beyder Hauser hat das
Recht eine Sache in Vorschlag zu bringen.
Wenn der Vorschlag schriftlich verfaßt und
daruber deliberirt wird, so heißt er eine Bill.

Die Untersuchung eines solchen uie


